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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1984

Norm

ABGB §970a

ZPO §272

Rechtssatz

Beim Abhandenkommen eines Schmuckstückes aus einem Hotelzimmer ist ein bestimmter Geschehensablauf nicht

typisch, sondern wird durchwegs von individuellen Willensentschlüssen mehrerer Personen bestimmt; ein prima - facie

- Beweis zur Herbeiführung der unbeschränkten Haftung des Gastwirtes für seine Leute kommt daher nicht in

Betracht.
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